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RS OGH 1955/6/29 7Ob278/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.06.1955

Norm

EheG §50

Rechtssatz

Eine hysterische Veranlagung kann nur insoweit als ein Entschuldigungsgrund für verschuldetes ehewidriges Verhalten

dienen, als sie die Möglichkeit, sich zu beherrschen, ausschließt.
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